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820 
Gesetz 

zur Umsetzung des Pflege-Versicherung.gesetzes 
(Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen -

PfG NW) 
Vom 19. März 1996 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 
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Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Ziel 

Ziel dieses Gesetzes ist es, eine leistungsfähige, 
bedarfsgerechte und wirtschaftliche ambulante, teilsta
tionäre, vollstationäre und komplementäre Angebots
struktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Die 
Struktur soll sich an den Bedürfnissen der Pflegebedürf
tigen orientieren und in kleinen, überschaubaren und 
stadtteilbezogenen Formen unter Beachtung der Grund
sätze der Qualitätssicherung und der Wirtschaftlichkeit 
entwickelt werden. Hierzu haben insbesondere die zu
ständigen Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen, 
die Kreise und Gemeinden, die überi.it'tlichen Träger der 
Sozialhilfe, die Träger der pnegeeinrichtungen ein
schließlich der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts
pflege und der anderen Vereinigungen der Träger, die 
Pflegekassen unter Beteiligung der Medizinischen Dien
ste der Krankenversicherung ~owje die Seniorenvertre
tungen und die Vertretungen der Pflegebedürftigen, 
Behinderten und chronisch Kranken eng und vertrauens
voll im Interesse der Pflegebedürftigen zusammenzuwir
ken. Dabei sind auch die Maßnahmen zur Verbesserung 
der Angebotsstruktur im Sinne des Satzes 1 und Maßnah
men zur Förderung eines geeigneten Wohnungsangebotes 
zur Sicherung der eigenen Häuslichkeit für Pflegebedürf
tige aufeinander abzustimmen. Die besonderen Belange 
pflegebedürftiger Migrantinnen und Migranten sind zu 
berücksichtigen. 

§ 2 
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, 
eine den örtlichen Anforderungen entsprechende und die 
Trägervielfalt berücksichtigende pflegerische Angebots
struktur nach Maßgabe dieses Gesetzes sicherzustellen. 

(2) Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in 
die Planungs- und Aufgabenwahrnehmungen nach die
sem Gesetz mit einzubeziehen. 

(3) Öffentliche Träger sollen neue eigene Einrichtungen 
nur errichten, soweit sich keine geeigneten freigemein
nützigen oder privaten Träger finden. 

(4) Die Träger der Pflegedienste und Pflegeeinrichtun
gen sind zur Kooperation verpflichtet, um eine auf den 
Einzelfall abgestimmte bedarfsgerechte Pflege unter Be
achtung der Wünsche der Pflegebedürftigen sicherzu
stellen. 

(5) Die zuständige oberste Landesbehörde gibt unter 
Mitwirkung des Landespflegeausschusses Empfehlungen 
für die Ermittlung des Bedarfs an ambulanten Pflege
diensten, komplementären Diensten, teilstationären und 
vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie Empfehlungen 
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für die Weiterentwicklung geeigneter Wohnformen für 
Pflegebedürftige. 

§3 
Zusammenwirken von Pflegeeinrichtungen, 

Krankenhäusem und Rehabilitationseinrichtungen 

Die zugelassenen Krankenhäuser (§ 108 SGB V) und 
Rehabilitationseinrichtungen (§ 111 SGB V) im Land sind 
verpflichtet, mit zugelassenen Pflegeeinrichtungen (§ 72 
5GB XI) eng und vertrauensvoll mit dem Ziel zusammen
zuwirken, den unmittelbaren Übergang von der Kran
kenhaus- oder Rehabilitationsbehandlung unter Wah
rung der Wahlfretheit der Pflegebedürftigen zu einer 
notwendigen Pflege im Sinne des 8GB XI durch eine 
zugelassene Pflegeeinrichtung sicherzustellen. Hierüber 
schließen die Landesverbände der Pflegekasscn gemein
sam und einheitlich mit den Vereinigungen der Träger 
und, soweit solche nicht existieren, mit den Trägern von 
Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und PIle
geeinriehtungen Vereinbarungen. Diese Vereinbarungen 
sind fUr die zugelassenen Krankenhäuser und Rehabilita
tionseinrichtungen sowie die Pflegeeinrichtungen und 
Pflegekassen im Land unmittelbar verbindlich. 

§ 4 

, 'I Beratung 
(1) Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte 

und ihre Angehörigen sind trägerunabhängig zu beraten 
und über die erforderlichen ambulanten, teilstationären, 
vollstationären und komplementären Hilfen zu infor
mieren. 

(2) Die Beratung soll im Zusammenwirken von Kom
munen, Pflegekassen und den anderen an_ der pflegeri
sehen Versorgung Beteiligten erfolgen. Diese verständi
gen sich im Ralunen der Pflegekonferenzen über ein 
geeignetes Verfahren sO\l.ie über die Form der Unterstüt
zung bei der Auswahl eines geeigneten Hilfeangebotes. 

§ 5 
Pflegekonferenzen 

(1) Zur Umsetzung der in diesem Gesetz und in den 
§§ 8 und 9 SGB XI vorgegebenen Aufgaben riebten die 
Kreise und kreisfreien Städte Pflegekonferenzen ein und 
übernehmen deren Geschäftsführung. 

(2) Aufgabe der Pflegekonferenzen ist die Mitwirkung 
bei der Sicherung und qualitativen Weiterentwicklung 
der pflegeriseben Angebotsstruktur einsebließlich der 
notwendigen komplementären Hilfen. Dies setzt die 
frühzeitige Information über Förderabsichten des ört
lichen oder überörtlichen Trägers der Sozialhilfe voraus. 
Allgemeine Erfahrungsberiebte der Heim.ufsicht sind 
regelmäßig in die Beratungen einzubeziehen. 

(3) Mitglieder der Pfiegekonferenzen sind neben dem 
Kreis oder der kreisfreien Stadt Vertreterinnen oder 
Vertreter von P.Elegeeinrichtungen, Pflegekassen und der 
Medizinischen Dienste der Krankenversicherung, der 
kommunalen Seniorenvertretung und der Arbeitsgemein
schaften der örtlieben Selbsthilfegruppen Pflegebedürf
tiger, Behinderter und chronisch Kranker. Kreisangehö
rige Gemeinden können Vertreter entsenden. Andere an 
der pflegerischen Versorgung beteiligte Institutionen 
können hinzugezogen werden. 

Zweiter Abschnitt 

PlanWlgsverantwortunglErmittlung des Bedarfs/ 
Auskunftspfliebten 

§ 6 
Kommunale Pflegebedarfsplanung 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen auf der 
Grundlage der Empfehlungen des Landes zur Ermittlung 
des Bedarfs kommunale Pflegebedarfspläne auf. In ihnen 
sind 

1. der Bestand an ambulanten, teilstationären und voll
stationären Einrichtungen festzustellen, 

2. der Bedarf an solchen Einrichtungen zu ennitteln und 

3. die zur Deckung eines Fehlbedarfes notwendigen 
Maßnahmen zu planen. 

Darüber hinaus sollen die kommunalen Pflegebcdarfs
pläne das Angebot der komplementären Hilfen und 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung geeigneter Wohn
formen für Pflegebedürftige aufzeigen. 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte beteiligen die 
Pflegekonferenzen, die kreisangehörigen Städte und Ge
meinden und die _ überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
frühzeitig bei der Aufstellung der Pflegebedarfspläne. 

(3) Die Aufnahme in den kommunalen Pflegebedarfs
plan hat keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber 
dem Träger der Einrichtung. Ein Anspruch auf Auf
nahme in den Pflegebedarfsplan besteht nicht. 

(4) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innen
ministerium, dem Finanzministerium und dem Ministe
rium für Bauen 'Wld Wohnen nach Zustimmung der 
zuständigen Ausschüsse des Landtags durch Rechtsver
ordnung das Nähere zum Verfahren der Aufstellung 
sowie zum Inhalt der kommunalen Pflegebedarfspläne zu 
bestimmen. 

§7 
Auskunftspfliebten 

Die Pflegekassen, die Träger der Sozialhilfe, die Träger 
der Pflegeeinrichtungen, die privaten Versicherungsun
ternehmen sowie die Medizinischen Dienste der Kran
kenversicherung sind verpflichtet, der zuständigen ober
sten Landesbehörde oder einer von ihr beauftragten 
Stelle die für die Zwecke der Planung und Investionsko
stenförderung im Pflegebereich erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. Personenbezogene Daten sind zu anonymisie
ren. 

Dritter Abschnitt 

Förderung 
1. Unterabschnitt 

Allgemeine Grundsätze 

§ B 
Allgemeine Grundsätze der Förderung 

von Pflegeeinrichtungen 

(1) Betriebsnotwendige Investltionsaufwendungen und 
Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenut
zung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen 
Anlagegütern gemäß § 82 Abs. 3 Satz 1 SGB XI können 
nach diesem Gesetz Iür Einrichtungen nach den §§ 9 und 
11 bis 13 gefördert werden. Die Förderung von Einrich
tungen und Diensten der häuslichen Pflege hat Vorrang 
vor der Förderung vollstationärer Pflegeeinrichtungen. 
Die Sanierung und Moderrusierung vollstationärer Ein
richtungen haben Vorrang vor dem Neubau. Sie sind so 
zu gestalten, daß auch in Pflegeheimen selbständiges und 
individuelles Wohnen möglich ist. 

(2) Die Förderung von '11011- und teiIstationären Ein
richtungen sowie Kurzzeitpflegeeinrtchtungen setzt die 
Bedarfsbestätigung durch den zuständigen Uberörtlichen 
Träger der Sozialhilfe auf der Grundlage der örtlichen 
Ermittlung des Bedarfs voraus. Weitere Voraussetzungen 
Iür die Förderung sind der Abschluß eines Versorgungs
vertrages nach § 72 Abs. 1 SGB XI sowie eine vertragliche 
Regelung nach § 85 oder § 89 SGB XI. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Förderung wird erst durch 
die Bewilligung von Fördennitteln begründet. 

2. Unterabscbnitt 
Ambulante Hilfen 

§ 9 
Ambulante Pflegeeinrichtungen (pflegedienste) 

(1) Pflegedienste sind selbständig wirtschaftende Ein
richtungen, die unter, ständiger Verantwortung einer 
ausgebildeten PflegefaChkraft Pflegebedürftige in ihrer 
Wohnung pflegen und hauswirtschaftlich versorgen. 

(2) Der überöriliche Träger der Sozialhilfe fördert die 
durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionsauf-
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wendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch 
das SGB XI bedingt sind, durch Pauschalen. 

(3) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innenmi
nisterium und dem Finanzministerium nach Zustimmung 
der zuständigen Ausschüsse des Landtags durch Rechts
verordnung das Nähere zur Förderung, insbesondere 
über die Voraussetzungen, das Verfahren, die Angemes
senheit der betriebsnotwendigen Aufwendungen, die för
derfähigen Investitionen und die Höhe der Pauschalen zu 
regeln. 

§ 10 
Komplementäre ambulante Dienste 

(1) Zu den komplementären ambulanten Diensten 
gehören insbesondere hauswirtschaftliche Hilfen, Bera
iungsdienste zur Wohnraumanpassung, Hausbetreuungs
dienste, Hausnotrufdienste und andere ergänzende am
bulante Hilfen für Pflegebedürftige. 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind für die zur 
Umsetzung des Vorranges der häuslichen Versorgung 
erforderlichen komplementären ambulanten Dienste ver
antwortlich. 

(3) Das Land fördert die Weiterentwicklung komple
mentärer ambulanter Dienste im Rahmen verfügbarer 
Haushaltsmittel. 

3. Unterabsehnitt: 
Teilstationäre Pflegeeinrichtungen und 

Kurzzeitpneg~~jnrichtllngen 

§11 
Tages- und Nachtpflege 

(1) Tages- und Nachtpflege dient der Aufrechterhal
tung der selbständigen Lebensführung Pflegebedürftiger. 
Maßnahmen der Tages- und Nachtpflege umfassen die 
Pflege einschließlich der psychosozialen Betreuung tags
über oder nachts in hierfür vorgesehenen Einrichtungen. 

(2) Aufwendungen von Tages- und Nachtpflegeeinrich
tungen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 werden vom zuständigen 
überörtUchen Träger der Sozialhilfe durch einen Zuschuß 
in Höhe von 80% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten 
gefördert. Das Land kann sich an der Finanzierung 
beteiligen. 

(3) Bei Tages- und Nachtpflege in angemieteten Räum
lichkeiten erstattet der zuständige überörtliche Träger 
der Sozialhilfe Mietaufwendungen bis zu 80% der orts
üLlichen Verglekru.:miete. Investitionsaufwendungen für 
den zweckentsprechenden Umbau angemieteter Räum
lichkeiten werden vom zuständigen überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe gefördert. Das Land kann sich an der 
Finanzierung beteiligen. 

(4) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem innen
ministerium und dem Finanzministerium und nach Zu
stimmung der zuständigen Ausschüsse des Landtags 
durch Rccht~vt!rordnung das Nähere zu den Vorausset
zungen, zum Verfahren sowie zu Mindest- und Höchstbe
trägen und zur Art der Finanzierung nach Absatz 2 zu 
regeln. 

§ 12 
Kurzzeitpflege 

(1) Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete vollstatio
näre Betreuung und Versorgung pflegebedürftiger Men
schen einschließlich der psychosozialen Betreuung in 
Einrichtungen. 

(2) Aufwendungen von Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 werden vom zuständigen 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe durch einen Zuschuß 
in Höhe von 80% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten 
gefördert. Das Land kann sich an der Finanzierung 
beteiligen. 

(3) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innen
ministerium und dem Finanzrninisterium nach Zustim
mung der zuständigen Ausschüsse des Landtags durch 
Rechtsverordnung das Nähere zu den Voraussetzungen, 
zum Verfahren sowie zu Mindest- und Höchstbeträgen 
und zur Art der Finanzierung nach Absatz 2 zu regeln. 

4. Unterabschnitt: 
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

§ 13 
Vollstationäre Pflegeeinrichtung~n 

(1) Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sind selbständig 
wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige 
unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pfle
gefachkraft gepflegt, untergebracht und verpflegt wer
den können. Maßnahmen der stationären Pflege umfassen 
auch die psychosoziale Betreuung. 

(2) Die Aufwendungen vollstationärer Pflegeeinrich
tungen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ausschließlich dpr 
Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung sowie 
für Miete und Pacht werden vom zuständigen überört
lichen Träger der Sozialhilfe durch zinslose Darleh~n in 
Höhe von 50% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten 
gefördert. Das Land kann sich an der Finanzierung 
beteiligen. 

(3) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innen
ministerium und dem Finanzministerium nach Zustim
mung der zuständigen Ausschüsse des Landtags durch 
Rechtsverordnung das Nähere zu den Voraussetzungen, 
zum Verfahren sowie zu Mindest- und Höchstbf'trägen 
und zur Art der Förderung nach Absatz 2 zu regeln. 

§ 14 
Bewohnerorientierter Aufwendungszuschuß für 

Investitionskosten vollstationärer Pflegeeinrichtungen 
(Pflegewohngeld) 

(1) Zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtungen im 
Sinne von § 71 Abs. 28GB XI, die eine vertragliche 
Regelung nach § 85 SGB XI abgeschlossen haben, haben 
einen Anspruch gegen den zuständigen überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe oder den Träger der Kriegsopfer
fürsorge auf Gewährung von Zuschüssen 7,U den Aufwen
dungen der Pflegeeinrichtung nach § 82 Abs. 2 Nm. 1 und 
3 SGB XI für Heimplätze solcher Heimbewohnerinmm 
und Heimbewohner, die Leistungen nach dem Bundesso
zialhilfegesetz oder nach den §§ 25, 25a und 25e des 
Bundesversorgungsgesetzes erhalten oder wegen der ge
sonderten Berechnung nicht geförderter Aufwendungen 
gemäß § 82 Abs. 38GB XI erhalten würden (Aufwen
dungszuschüsse). Ausgenommen ist die Gewährung des 
Aufwendungszuschusses für die Finanzierung von 
Grundstücksmiete und -pacht. 

(2) Die Höhe des Anspruchs bemißt sich nach der 
Rechtsverordnung gemäß Absatz 4 und beträgt hÜl:hstens 
100% der anerkennungsfählgen Aufwendungen. 

(3) Der Aufwendungszusehuß ist kein Einkommen der 
Heimbewohnerin oder des Heimbewohners im Sinne des 
Bundessozialhilfegesetzes und des § 25e des Bundesver
sorgungsgesetzes. 

(4) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innen
ministerium, dem Finanzministerium und dem Ministe
rium für Bauen und Wohnen nach Zustimmung der 
zuständigen Ausschüsse des Landtags durch Rechtsver
ordnung das Nähere über die Voraussetzungen der Lei
stungsgewährung, das Antragsverfahren, die Dauer der 
Leistung sowie ihre Höhe zu regeln. 

Vierter Abschnitt 

Gesonderte Berechnung 

§ 15 
Gesonderte Berechnung 

nicht geförderter Aufwendungen 
(1) Als dem Pflegebedürftigen gesondert berechnungs

fähige Aufwendungen im Sinne von § 82 Abs. 3 und 4 
SGB XI können nur Nutzungsentgelte für absc-hl'ei
bungsfähige Anlagegüter, Zinsen auf Eigen- und Fremd
kapital sowie Aufwendungen für Abnutzung auf Anlage
güter nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ein
schließlich der Instandhaltung und Wiederbeschaffung 
berücksichtigt werden; Sonderabschr~iuungen bleiben 
unberücksichtigt. Gesondert berechnungsfähige Aufwen-
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dungen sind für alle Pflegebedürftigen nach einheitlichen 
Grundsätzen zu bemessen; eine Differenzierung nach 
Kostenträgern ist unzulässig. 

(2) Zuständige Behörde gemäß § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI 
ist der jeweilige überörtliche Träger der Sozialhilfe. 

(3) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innen
ministeriwn, dem Finanzministerium und dem Ministe
rium für Bauen und Wohnen nach ZustimmLUlg der 
zuständigen Ausschüsse des Landtags durch Rechts
verordnung das Nähere zur gesonderten Berechnung der 
Aufwendungen nach § 82 Abs. 3 Satz 3 SGB XI, insbeson
dere zur Art, Höhe und Laufzeit sowie die Verteilung auf 
die Pflegebedürftigen zu bestimmen. 

Fünfter Abschnitt 

Einrichtungen der Behindertenhilfe 

§ 16 
Ermittlung des Bedarfs an Einrichtungen 

der Behindertenhilfe und Förderung 

(1) Der Bedarf an Einrichtungen, in denen Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfege
setz durchgeführt werden, wird vom zuständigen über
örtlichen Träger der Sozialhilfe ermittelt. 

(2) Soweit in solchen Einrichtungen Pfle~eleistungen 
nach 8GB XI erbracht werden, sind die betnebsnotwen
digen Investitionsaufwendungen oder Aufwendungen für 
Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung gemäß § 82 
Abs. 3 Sa tz 1 SGB XI vom zuständigen übcrörtlichen 
Träger der Sozialhilfe zu fördern, soweit nicht andere 
Leistungstl'äger zur Finanzierung verpflichtet sind. 

Sechster Abschnitt 

Kosten und Verfahren 

§ 17 
Kosten 

Für die Beratung nach § 4, für die Durchführung der 
pnegekonferenzen nach § 5 und für die Pflegebedarfspla
nung nach § 6 zahlt der überörtIiche Träger der 50zial
biUe den Kreisen und kreisfreien Städten jährlich eine 
Pauschale von 8,00 DM pro Einwohner über 65 Jahre, 

§ 18 
Verfahren, Datenschutz 

Für Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz und 
nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver
ordnungen sowie hinsichtlich des DatenschLltzes gelten, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches entsprechend, 

Siebter Abschnitt 

Übergangsregelungen 

§ 19 
Landesprogramm zur Förderung 

der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen 

(1) Zur Sicherung des Vorrangs der häuslichen Versor
gung und zur Entlastung der pflegenden Familienange
hÖI:igen wird, beginnend mit dem Jahr 1996, in Ergänzung 
der Finanzierung nach den §§ 11 bis 13 ein dreijähriges 
Investitionsprogramm des Landes in Höhe von 140 Millio
nen DM jährlich aufgelegt. Das Landesprogramm dient 
vorrangig der Finanzierung der Errichtung von Tages-, 
Nacht- und Kurzzeitpflegeplätzen. 

(2) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innen
ministerium und dem FLnanzministerium nach Zustim
mung der zuständigen Ausschüsse des Landtags durch 
Rechtsverordnung das Nähere zu den VoraussetztUlgen, 
zum Verfahren sowie zu den Mindest- und Hächstbeträ
gen und zur .Axt der Förderung nach Absatz 1 zu regeln. 

§ 20 
Sonstige übergangsregelungen 

(1) Für die Refinanzierung der Aufwendungen gemäß 
§ 8 Abs. 1 Satz I, für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
zwischen den a?l PIlegesatzverfahren beteiligten Par
teien Vereinbarungen getroffen worden sind, gelten die 
bisherigen Vorschriften insoweit fort, als durch dieses 
Gesetz keine anderen Regelungen getroffen werden. 

(2) Zur Beschleunigung des Ausbaues der Tages-. 
Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und damit zur 
Sicherung des Vorranges der häuslichen Pflege und zur 
Entlastung der pflegenden Angehörigen werden Aufwen
dungen gemäß § 11 Abs. 2 und 3 und § 12 Abs. 2 bei 
Antragstellung bis zum 31. Dezember 1998 in Höhe von 
100% der anerkennungsfähigen Gesamt~osten gefördert. 

(3) Sind für Aufwendungen von Tages-, Nacht- und 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 82 Abs. 3 Satz 1 
8GB XI vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Landesdarle
hen bewilligt worden, so wird deren Tilgung mit Inkraft
treten dieses Gesetzes ausgesetzt. Für die Dauer der 
Zweckbestimmung reduziert sich ab Tilgungsaussetzung 
die Restschuld des Landesdarlehens jährlich um 2% 
bezogen auf das Urspnmgsdarlehen. 

(4) Sind für Einrichtungen nach Absatz 2 Kapital
marktdarlehen aufgenommen worden, so v:ird die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Restschuld 
durch den zuständigen überärtlichen Träger der Sozial
hilfe abgelöst oder die fälligen Annuitäten werden für die 
Restlauizeit von diesem übernommen. 

(5) Pflegeeinrichtungen, für die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes mit einem Tr~er der Sozialhilfe ein Pflegesatz 
vereinbart oder von ihm festgesetzt ist, können die in 
diesem Pflegesatz berücksichtigten Investitionsaufwen
dungen dem Pflegebedürftigen bis zum 31. Dezember 1998 
gesondert berechnen. 

(6) Eine Förderung vollstationärer Pflegeeinrichtungen 
gemäß §§ 13 und 14 erfolgt nur bei solchen Pllegeeinrich
tungen, die nach dem 30. Juni 1996 den Betrieb aufneh
men und bei solchen, die bereits vor dem 1. Juli 1996 eine 
Pflegesatzvereinbarung mit dem überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe geschlossen haben. 

Achter Abschnitt 

Schlußvorschriften 

§ 21 
Überprüfung der Auswirkungen dieses Gesetzes 

Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem 
ErIahrungszeitraum von drei Jahren durch die Landesre
gierung unter Mitwirkung der Spitzenvel'uände der Kom
munen und der an der pflegerischen Versorgung beteilig
ten Verbände und Organisationen überprüft. Die Landes
regierung unt.errkbtet den Landtag danach über das 
Ergebnis der Überprüfung, insbesondere über den Stand 
der pflegerischen Versorgunf und die finanziellen Aus
wirkungen des Gesetzes au die beteiligten Aufgaben
und Kostenträger. 

§ 22 
Artikel 52 Abs. 3 Nr. 2 

des Pflege-Versicherungsgesetzes 

Soweit der Bund aufgrund von Artikel 52 Abs. 3 Nr. 2 
des Pflege-Versicherungsgesetzes vom 26. Mai 1994 
(BGBI. I S. 1014) seine Erstattungen für die Kriegsopfer
fürsorge kürzt oder an ihn entsprechende Zahlungen zu 
erbringen sind. tragen die überörtlichen Träger der 
Kriegsopferfürsorge die hierdurch entstehenden Kosten. 

§ 23 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 mit 
Inkrafttreten des. § 43 SGB XI t frühestens jedoch am 
1. Juli 1996 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Pllege-Versi
cherungsgesetz vom 29. März 1995 (GV. NW. S. 208) außer 
Krafl 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 16 vom 4. April 1996 141 

(2) Die Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverord
nungen nach § 6 Abs. 4, § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 4, § 12 Abs. 3. 
§ 13 Abs. 3, § 14 Abs. 4, § 15 Abs. 3 und § 19 Abs. 2 treten 
am Tage nach der Verkiindung in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. März 1996 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

91 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

Der Inn€'nminister 

Franz-J osef K n i 0 1 a 

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Axel Horstmann 

Der Minister für 
Bauen und Wohnen 

Michael Vesper 

- GV. NW. 1996 S. 137. 

Berichtigung 
der Bekanntmachung der Neufassung 

des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028) 

In § 3 Abs. 2 ist im 2. Halbsatz das Wort "oder" durch 
das Wort "und" zu ersetzen. 

In § 25 Abs. 5 ist das Wort ,.Grundstücken" durch das 
Wort "Grundstücksflächen" zu ersetzen. 

In § 40a Satz 3 ist vor dem Wort "Veränderungssperre" 
das Wort "die" einzufügen. 

- GV. NW. 1996 S. 141. 

92 
.' Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
über die Bestimmung der zuständigen Behörden 

nach der Gefahrgutverordnung Straße 
Vom 19. März 1996 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisa
tionsgeset:les vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NW. 
S. 1114), wird nach Anhörung des Verkehrsausschusses 
des Landtags verordnet: 

Artikell 

Die Verordnung über die Bestimmung der zuständigen 
Behörden nach der Gefahrgutverordnung Straße vom 
5. Oktober 1993 (GV. NW. S. 741), geändert durch Verord
nung vom 24. Januar 1995 (GV. NW. S. 68), wird wie folgt 
geändert: 

L § 2 Abs. 1 erhält fOlgende Fassung: 

,,(1) StraßE"nverkehrsbchöl'de nach § 7 Abs. 3 GGVS für 
die Be::,;timmung des Fahrwegs außerhalb von Auto-

bahnen ist die Kreisol'dnungsbehörde, in deren BeziJ'k 
die Be- oder Enlladestelle liegt. Bei grenzühersl.'hl't>i
tenden Beförderungen über nicht an Autobahnen 
liegenden Grenzübergangsstellen ist die Kreisord
nungsbehörde zuständig, in deren Bezirk die Grenz
übergangsstelle liegt. Bei unterbrochenen Autobahnen 
ist die Kreisordnungsbehörde zuständig, in deren 
Bezirk der endende Autobahnahschnitt liegt. Ist die 
Benutzung von Autobahnen unzumutbar, ist aus
schließlich die Kreisordnungsbehörde zuständig, in 
deren Bezirk die Beladestelle liegt." 

2. In § 2 Abs. 4 wird das Wort "und" durch ein "Komma" 
ersetzt. Nach der Zahl ,,61509" wird "und 62509" 
angefügt. 

3. In § 3 werden nach der Zahl ,,11321" die Zahl t> 11 520" 
und ein "Konllna" eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. März 1996 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der MinisterpräRirlent 

J ohannes Rau 

Der Minister 
für Wirtschaft und Mittelstand, 

Technologie und Verkehr 

Wolfgang element 

- GV. NW. 1996 S. 141. 

Verordnung 
über das lnkrafttreten der Vorschrift 

des § 6 des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
im Gebiet Nordrhein-Westfalen 

Vom 19. März 1996 

Aufgrund des § 6 Abs. 3 Satz 2 des Grundbuchbereini
gungsgesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBL I S. 2182, 
2192), geändert durch Artikel 2 § 6 Nr. 2 des Geset7.es vom 
21. September 1994 (BGBL I S. 2457,2491), wird verordnet: 

§ 1 

Die Vorschrift des § 6 des Grundbuchbereinigungsge
setzes wird im Gebiet des Landes Nordl'hein-Westfalen in 
Kraft gesetzt. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentli

chung in Kraft und mit Ablauf des 31. 12_ 1996 außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 19. März 1996 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Justizminister 

Fritz Behrens 

- GV. NW. 1996 S. 141. 
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